
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1993/12/14 Okt6/93,
16Ok3/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.12.1993

Norm

KartG 1988 §10 Abs1

Rechtssatz

Die Bejahung eines gemeinsamen Interesses ist nicht dadurch ausgeschlossen, daß die Beteiligten sonst durch ganz

individuelle, ja sogar einander entgegengesetzte Interessen zu der Vereinbarung bestimmt wurden.

Entscheidungstexte

Okt 6/93

Entscheidungstext OGH 14.12.1993 Okt 6/93

16 Ok 3/96

Entscheidungstext OGH 09.12.1996 16 Ok 3/96
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